
 
Turn- und Sportverein Neustadt in Holstein e.V.  

 
 

Kickboxen / Sportkarate – Boxen – Brazilian Jiu-Jitsu – Modern Arnis – Taijiquan - Fitness & Gesundheit – Kinder- und Jugendturnen – Leistungsturnen 
Groß-Trampolin - Fußball – Handball – Volleyball – Basketball - Roundnet - Floorball - Leichtathletik – Radsport – Boule – Wandern – Hundesport 
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Geschäftsstelle*: Telefon: 04561 / 4954 Bankkonten:  
Waschgrabenallee 18 Fax: 04561 / 55 90 874 Sparkasse Holstein  IBAN: DE04 2135 2240 0181 4210 25 BIC: NOLADE 21 HOL 
23730 Neustadt i.H.  E-Mail: info@tsvneustadt.de VR Bank Ostholstein Plön eG IBAN: DE34 2139 0008 0000 0084 00 BIC: GENODEF 1 NSH 
 http://www.tsvneustadt.de  

 
Gläubiger Id. Nr.  
Steuer Nr. / Finanzamt: 

DE56 ZZZ 00000 193931 
22/298/71371 / Finanzamt Lübeck 

 

Hygiene-Konzept 
Sportplatz am Gogenkrog / TSV Neustadt Hundesportplatz 

 

Veranstalter:  Turn- und Sportverein Neustadt in Holstein e.V. 
Hygiene-Konzept: Vorstand TSV Neustadt, info@tsvneustadt.de 
 
Dieses Hygiene-Konzept wurde auf Grundlage der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-
CoV-2 des Landes Schleswig-Holstein sowie der Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-BekämpfVO), die am 18.03.2022 
beschlossen wurde, ab 19.03.2022 in Kraft tritt und bis zum 02.04.2022 gültig ist, entwickelt. Weitere 
Grundlagen sind die Empfehlungen des Deutschen Olympischen Sportbundes. 

 
Allgemein: 
Eine Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Ein Betreten der Sportplätze ist derzeit nur gestattet (gilt für alle) für 
Personen: 

 die keine coronatypischen Symptome (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) haben und 

 die die Regelungen in diesem Hygienekonzept akzeptieren und umsetzen 
 
Grundsätzlich wird empfohlen: 

 Abstandsgebot von min. 1,50 m 

 Handhygiene 
 

Sanitäreinrichtungen, Umkleidekabinen, Ball- und Schiedsrichterraum: 
 alle Sanitäreinrichtungen sind mit Einmal-Handtüchern, Seifenspendern und Handdesinfektionsmitteln 

ausgestattet 

 die Nutzung der Sanitäreinrichtungen, Umkleidekabinen, Ball- und Schiedsrichterräume sind gestattet 
 

Teilnehmerliste: 
 eine Teilnehmerliste ist zwingend von den Trainer/innen und Übungsleitern/innen zu führen und 

unverzüglich in der Geschäftsstelle des TSV Neustadt i.H., Waschgrabenallee 18, 23730 Neustadt i.H. 
oder via Email an info@tsvneustadt.de einzureichen 

 

Zuschauer/innen und Besucher/innen: 
 Abstandsgebot von min. 1,50 m 

 es wird empfohlen für die Dauer des gesamten Aufenthaltes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
 
Sportstätten mit Publikumsverkehr müssen als Angebot für die Gäste einen QR-Code für die Registrierung mit 
der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts bereitstellen. Dies gilt auch für Veranstaltungen. Die 
Registrierung ist freiwillig. 
 
 
Turn- und Sportverein Neustadt in Holstein e.V. 
Der Vorstand 
 
 
 
Neustadt, den 19.03.2022 
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